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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Im Juni 2015 beriet der Ständerat als Zweitrat eine Motion Feller, die 2014 eingereicht
und vom Nationalrat angenommen worden war. Der Vorstoss verlangte, dass für
sämtliche Führungsmitglieder der Finma im Vorfeld der Einstellung eine
Personensicherheitsprüfung durchzuführen sei. Die zuständige WAK-Kommission des
Ständerates kam in ihrer Vorberatung zum Schluss, dass sie das Ziel der Motion zwar
unterstütze, aber dieses mit der Revision der Verordnung über die
Personensicherheitsprüfung bereits auf bestem Wege sei, umgesetzt zu werden. Die
Kommission beantrage dem Ständerat deshalb, die Motion als erledigt anzusehen und
abzulehnen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf bestätigte während der Diskussion in der
kleinen Kammer, dass die Forderung in die Revision der oben angesprochenen
Verordnung eingeflossen sei und damit auf Ende 2015 in Kraft trete. Die
Standesvertreter folgten daraufhin dem Antrag ihrer Kommission und lehnten die
Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Kapitalmarkt

Die Finma war 2014 Gegenstand verschiedener Vorstösse, darunter die Motion Feller
(fdp, VD), welche forderte, dass alle Führungskräfte der Finma (Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) vor ihrer Ernennung einer
Sicherheitsprüfung zu unterziehen seien. Die Sicherheitsprüfung sollte sicherstellen,
dass die künftigen Führungskräfte der Finanzmarktaufsicht aufgrund ihrer bisherigen
beruflichen Tätigkeit nicht in Interessenskonflikte mit der Bundesbehörde gerieten.
Ebenso könne mit der Sicherheitsprüfung die Integrität der Kandidatinnen und
Kandidaten überprüft werden. Der Bundesrat begrüsste die Motion, stellte jedoch –
entgegen der Behauptung des Motionärs (der sich dabei auf Medienberichte stützte) –
klar, dass eine entsprechende Sicherheitsprüfung bei der Ernennung von Mark Branson
zum interimistischen Direktor der Finma (per Februar 2014) gesetzeskonform
durchgeführt worden war. Der Bundesrat befürwortete allerdings die Ausweitung der
Prüfungspflicht auf alle Führungskräfte und schlug vor, entsprechende Regelungen in
einer Departementsverordnung festlegen zu wollen. Im Nationalrat wurde die Motion
ohne Gegenantrag angenommen. Am Jahresende war das Geschäft im Ständerat
hängig. 2

MOTION
DATUM: 20.06.2014
FABIO CANETG

Geldpolitik

Ohne Diskussion angenommen wurde ein Postulat Schwaab (sp, VD), das die
Landesregierung beauftragte, die Risiken der Online-Währung Bitcoin zu evaluieren.
Diese private, sprich nicht von einer staatlichen Zentralbank kontrollierte Währung, war
zunächst hauptsächlich für Online-Transaktionen verwendet worden, fand jedoch
gemäss Bundesrat auch vermehrt Anklang in der „realen“ Wirtschaft. Deren Bedeutung
für den Schweizer Zahlungsverkehr wurde von der SNB indes als „nicht dereinst
relevant“ eingeschätzt. Der bundesrätliche Bericht sollte insbesondere die Eignung von
Bitcoins zur Geldwäscherei oder zur Finanzierung von kriminellen Aktivitäten zum
Gegenstand haben. Zudem erwartete der Nationalrat eine Bewertung von geplanten
und getroffenen Regulierungsmassnahmen in anderen Ländern. Am Jahresende stand
der Bericht noch aus. 3

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
FABIO CANETG

In der Frühlingssession befasste sich der Nationalrat nach 2013 (Postulat Schwaab)
erneut mit der Online-Währung Bitcoin. Das Postulat Weibel (glp, ZH) wollte vom
Bundesrat wissen, welche Chancen die Online-Währung für den Finanzplatz darstelle
und was dagegen spreche, Bitcoins wie Fremdwährungen zu behandeln. Zudem solle
der Bericht aufzeigen, ob und welche regulatorischen Anpassungen im Zusammenhang
mit der Online-Währung nötig seien. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats. Das Begehren wurde einstimmig überwiesen. 4

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
FABIO CANETG
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In Erfüllung des Postulats Schwaab (sp, VD) und des Postulats Weibel (glp, ZH)
publizierte der Bundesrat im Juni 2014 einen Bericht, der die Chancen und Risiken der
Online-Währung Bitcoin evaluiert. Bezüglich seiner Funktion als Zahlungsmittel wurde
dem Bitcoin sowohl gegenwärtig als auch in näherer Zukunft keine grosse Bedeutung
beigemessen. Gemäss dieser Einschätzung sind die Auswirkungen der virtuellen
Währung auf den Zahlungsverkehr und die Finanzstabilität nur sehr gering. Ein
grösseres Risiko besteht laut Bericht für einzelne Nutzer des Bitcoin, einerseits durch
die Ausbildung von Spekulationsblasen und andererseits durch die Verwendung dieser
Währung zwecks Verüben von Vermögensdelikten. Ganz generell hielt der Bericht fest,
dass der Bitcoin für eine Vielzahl von kriminellen Handlungen verwendet werden könne
und die strafrechtliche Verfolgung und Beschlagnahmung von Vermögenswerten
aufgrund der dezentralen Organisationsstruktur der virtuellen Währung erschwert sei.
Um dieser Gefahr zu begegnen, setzte der Bundesrat zum einen auf eine
länderübergreifende Kooperation, zum anderen auf eine erhöhte Selbstverantwortung
des einzelnen Konsumenten. Der Bericht hielt jedoch auch fest, dass sich die
Verwendung des Bitcoin nicht in einem rechtsfreien Raum befindet, sondern je nach
ihrer Art und Weise unter das Obligationenrecht, das Geldwäschereigesetz oder die
Finanzmarktgesetze fällt. 
Angesichts dieser Tatsache und der momentan noch relativ geringen Bedeutung der
virtuellen Währung Bitcoin sieht der Bundesrat laut Bericht keinen Handlungsbedarf
und will sich darauf beschränken, die künftige Entwicklung im Auge zu behalten. 5

BERICHT
DATUM: 25.06.2014
NICO DÜRRENMATT

Die Antwort des Bundesrats auf das Postulat Weibel (glp, ZH) zur Online-Währung
Bitcoin erfolgte im Rahmen eines Berichts, der im Auftrag eines 2013 überwiesenen
Postulats Schwaab (sp, VD) verfasst wurde. 6

POSTULAT
DATUM: 25.06.2014
NICO DÜRRENMATT

Banken

Jean-Christophe Schwaab (ps, VD) a déposé une motion qui vise la modification de
l'art.9 al.1 let.a de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). Pour être précis, il souhaite
que les intermédiaires financiers soient contraints d'annoncer en cas de simples
soupçons d'infractions, et non plus uniquement lors de "soupçons fondés". Il estime,
que face à la créativité des fraudeurs, une telle mesure devient obligatoire. Pour
appuyer sa motion, il cite notamment l'affaire des Panama Papers. Le Conseil fédéral
propose de rejeter la motion. Il considère qu'il s'est déjà prononcé sur la modification
de l'art.9 de la LBA. De plus, une telle modification, non seulement
déresponsabiliserait les intermédiaires financiers, mais les écarterait d'un système
financier, basée sur la confiance, dont ils font partie intégrante. Le député a retiré sa
motion. 7

MOTION
DATUM: 14.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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